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nach Amertta entflohenen und ſeither dort lebenden Sohn dehſelben⸗
von den Eltern des Verſchollenen al Sohn anerkannt, heiratete bald
darauf ein Mä dchen aus eng befreundetem Auſe Urze Zeit nach der
Eheſchließung kam der Betrug durch die H

ans Licht Der Abenteurer entfloh.“
eimkehr des Gabrie l

Aus den vorſtehenden Ausführungen geht mithin hervor, daß der
defectus Consensus, ETrOT Ciréa Dersonam, nach kano niſchem E und
das Ehehindernis des Irrtums nach ſtaatlichem öſterreichiſchem E  E,abgeſehen von der Ausnahme, die der Call. 1083, 2, Cd jur Cll.,bezw der 58 ſtatuiert, In ihrer rechtlichen Auswirkungübereinſtimmen (Haring, 5), was nicht auffallen kann, weil
das öſterreichiſche Eherecht Im egenſatz neueren Eherechten anderer
Staaten den religiöſen Gefühlen und Vorſchriften mögli Rechnung
tragen will, was eben mit der Zeit ſeiner Entſtehung, Juni 1811,zuſammenhängt Köſtler,

Ebenſo ergibt ſich Aus den vorſtehenden Erwägungen, daß bisherdie ImM Vorſtehenden gegebene Auslegung der 88 57 und 59
die übliche war, woraus man mit Recht ſchließen darf, daß dies auch
der Wille des Geſetzgebers war, der daher eine Aus dehnung des 57
auf den Irrtum über die bürgerliche Perſon des anderen Ehegatten
au  ießen wollte mit Ausnahme des Falles, den 58 berückſichtig
Nun ſollte man aber meinen, daß für den Richter der des Geſetz
gebers maßgebend ſein müſſe, nicht „die neuere Rechtsentwicklung n
der Auslegung Gerade die allerneueſte Zeit In Oeſterreich beweiſt uns,
daß ma  . „der neueren Rechtsentwicklung In der Auslegung gegenüber
größte Vorſicht beobachten hat, wie 10 tatſächlich der Oberſte Gerichts—
hof In Wien ſchon Gelegenheit hatte, „der neueren Rechtsentwicklung
In der Auslegung“ gegenüber eine ablehnende Stellung einzunehmen.

n3 Dir V

oſef Rettenbacher.
(Ein pfiffiger Laternanzünder bei einer gemütlichen Eiſen
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bahn Dreißig Lampen ＋ der Laternanzünder einer Eiſenbahnſtation
nach I mit Petroleum 3¹1 verſehen und täglich anzuzünden.
Aher En ich,‚ eS önnten auch weniger den Dienſt genügend ver
en. Deshalb Uberlad EL die „Ungefährlichſten“ davon dem nächtlichen
Dunkel und nimmt das ſo erſparte Oel mit nach Hauſe, ſein eigenes
Heim 3 beleuchten Zwei Jahre acht EeS ſo, anſcheinend ohne be
ondere Gewiſſensbiſſe und ohne CU Ttappt 3u werden. Endlich will
der Konfeſſarius hierin gründlich Ordnung machen; doch iſt ELr In ſtarker
Verlegenheit. Der Mann ſchein ihm die eidige Gewohnheit nicht recht
aufgeben 3 wollen Ueberdies ern ihm proxima 20 furtum 06Casi0
vorzuliegen, der der Angeſtellte immer wieder erlegen iſt Dazu das
Scandalum datum, da deſſen Hinder die ominöſe Herkunft renn.
toffes wiſſen. Ganz dunkel aber iſt ihm, was EL als chadenerſatz
den Q fordern olle, da das Petroleum In dief
Preiſe geſtiegen iſt

Zeit ſechsmal im



Zur Behebung der erſten Schwierigtei wäre ES ehr wichtig,wiſſen, wie ſich der Mann bisher ſein Verhalten Im ewiſſen zurechtgelegt hat Hat das entwendete Oel als eine billige compensatio zulrAufwertung ſeines vielleicht ſehr mageren betrachtet? der *
hielt die einzelnen Diebſtähle für Kleinigkeiten, ohne edenken,daß ſie Der COalescentem materiam mit der Zeit ſchwere Erſatzpflinach ſich ziehen könnten, 10 daß durch ſein planmäßiges orgehen In
dieſer Sache jeder für ich, chon EL ſündha geworden In Mit
einem brte *  0 das Bewußtſein einer ſchweren Sünde oder
wenigſtens einer chweren Verpflichtung zur Rückerſtattung oder niDas etztere re beſonders dann möglich, wenn Diebſtähle auch
von anderen Kameraden ohne beſonderes Edenken ausgeführ worden
JGren In dieſem könnte ihn der Konfeſſarius 1 bona fide laſſen,
wenn gar keine offnung auf Erreichung einer Geſinnungsänderungbeſteht, kiat peccatum, quod impediri nequit, 1IN tota 8UuU gravitateOrmale Freilich ſollte der Beichtvater auch da nicht unterlaſſen, ihn
3ur Aufgabe ſeines Diebſtahls bewegen, indem beſonders auf das
Uunhetlbolle eiſpie inweiſt, das EL da ſeinen Hindern gibt, aber ohnedie ganze Schwere der Verpflichtung 3 drängen. Ein weiterer rund,der geeigne iſt, Eindruck 3u machen, wäre der Hinweis auf die Gefahrder Entlaſſung bei Entdeckung, wodurch ſeine Familie ins EN.
eraten könnte

Daß hier ſchon ratione furti eine Cansa gravis handle,iſt lar Denn Imm auch hier gegenüber dem taat nur die materiaahsolute gravis (Can 30, Oν in Betracht, ſo kann doch nich geleugnetwerden, daß Ieſe In unſerem Wm Laufe der Zeit erreicht wurde.ieg nun Erkenntnis dieſer Sehwere vor, ſo kann der Beichtvaternicht ſchweigen, ondern muß vom Schuldigen Unbedingt Einſtellungder Diebſtähle, Schadenerſa und reparatio Scandali Im Kreiſe der
Familie ordern eht der Schuldige aufrichtig auf dieſe Forderungein, ſo beſteht kein Hindernis, ihm die Losſprechung 3 erteilen.
ieg nämlich kein Grund vor, der Aufrichtigkeit dieſes Verſprechensbloß der früheren Rückfälle 3¹ zweifeln; denn leſe hatten ohlmehr In der mangelnden Erkenntnis des Ernſtes der Pflicht als Im
Mangel der Aufrichtigkeit ihren Grund Ru eine Ve  hiebung der
Losſprechung aus erzieheriſchen Gründen cheint hier weniger nötig,
als C6 etwa bei peccata COntra Sextum ſein mag, weil beim Diebſtahl
die Sünde weniger von einer oft plötzlich aufſteigenden passio als von
dem planmäßig vorgehenden illen bhängt, der aber durch
ernſte Reue und —

orſatz hinlänglich gefeſtigt erſcheint

Schwieriger iſt ES mit der Höh  6 des Schadenerſatzes, da deſſenBeſtimmung mit den Fragen der Aufwertung innigſt zuſammenhängt.
Als bossessor malae 61 trifft ihn die Schwere der Verpflichtung.
Nicht Geld⸗, ſondern Sachwert hat E entwendet, und darum muß EL
auch und für ſich den gleichen Sachwert zurückgeben. Will nun

dieſe In eld erſtatten, ſo iſt E8 klar, daß ſich die Höhe des Geldes
50*
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nach dem gegenwärtigen und nicht nach dem vergangenen reu der
Ware richten muß Es kann dagegen nicht eingewendet werden, daß
291 ſo vielleicht ſchl

er dazukomint, als CELV ſeinerzeit das Petroleum
dem Staat abgekauft hätte Das iſt eben der Fluch der böſen Tat und
C5 V  eigt ſich darin, daß ſein Diebſtahl nich bloß eine Sünde, ſondern
auch eine Unglückliche Spekulation Dar Noch weniger gilt der Einwand,der Staat 10 keinen wirklichen Schaden vom Vorgehen des An
geſtellten ehabt, da auch das Oel, freilich vorgeſchriebener
Stelle, verhrannt worden wäre Dieſer Einwand würde gelten, wenn
ſich die Pflicht der Wiedererſtattung auf eine Schädigung des Qates
ſtützen würde. Hier aher ommt, enn durch das Sparen mit den Lampen
wirklich nicht die Sicherheit leidet, UNn der Tite der Entwendung remden
Eigentum in Betracht. ſt auch das 3u aQuſe verwendete Oel durchSparen mit deim Verfügung geſtellten erübrigt, ſo iſt doch Sparenmit fremdem Oel; und das rgebnis eines ſolchen Sparens bleibt 3ur
Gänze Im Eſt des Eigentümers der Sache, mit der geſpart wird,
und der Sparer hat nicht einmal Anſpruch auf eine anerkennende Prämie,weil C8 die Vorſchrift geſchehen iſt

Der mſtand, daß der —Q keinen eigentlichen Schaden Erlitten
hat, önnte en als Milderungsgrund mn Betracht kommen, wenn
ſich der Angeſtellte wirklich Iin drückender Notlage befinde und deshalb
nur er in der Lage wäre, das veruntreute Gut 3 erſtatten

Pölten. Dir 0 Schrattenholzer.
VI Sakramentenempfang einer Konvertitin vor Empfang der

absolutio censuris 10rO externo.) uine rau aus dem Olke iſt
zur Rückkehr un die rite vorbereite worden; auch die 0  ma
zur absolutio Censuris 11 foro CXtern0o iſt beim Seelſorger bereits
eingelangt. Es würde ni vergeſſen, die Frau aufmerkſam u machen,daß ſie erſt nach d'eſer absolutio die Sakramente empfangen könne. Die
Frau aber ſcheint die Bedeutung dieſer Belehrung nicht recht erfaßt
3U Aben Denn ſie geht tro  em kurz vor der formellen Abſage ihresIrrtums bei jenem Sekretär zur Beichte, der die AbſolutionsvollmachtUnterſchrieben 0  E, und darauffolgenden Sonntag, dem ütter
onntag, findet ſie ſich mit den übrigen katholiſchen Uttern bei der
Kommunionbank ein, wO jener rieſter die Kommunion austeilt, der
ihr den Konvertitenunterricht Tteilt 0 Der rieſter, der un der
erſten Ueberraſchung 3weifelt, ob EL wirklich die Konvertitin vor ſich hat,rei ihr trotz ſeiner ſich dagegen erhebenden Bedenken die Kommunion,weil EL von ihrer bona 68 überzeugt iſt und Uſſehen vermeiden Vr
War nun die dieſer Frau IM Beichtſtuhl ohne veife erteilte Losſprechunggültig? War CS recht, ihr die KHommunion enden

Zur Löſung dieſer Fragen iſt zunä die Juris diktion de Elvaters und dann das Hindernis der Exkommunikation für die Spendungder Sakramente un Unterſuchung ziehen Da alle Sünden, auf E.die Strafe der Exkommunikation geſetzt iſt, dadurch 3 peccata reservata
werden (can. 2246, 3), iſt C klar, daß 935 die Häreſie ein peccatum


